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Merkblatt

über wasserrechtliche Anforderungen an 

Anlagen zum Lagern und Abfüllen 

von Jauche, Gülle und Silagesickersäften 

(JGS-Anlagen)

und 

zum Lagern von Festmist 

Stand:

April 2006, zuletzt geändert im September 2006

unter Berücksichtigung der

6. VAwS-Novelle vom 05. April 2006 (GVBI. I S. 103)

AGS1-26

Zusammenfassung: 

Dieses Merkblatt enthält für Anlagen zum Umgang mit Jauche, Gülle und Silagesickersäften (JGS-Anlagen) und für Anlagen zum Lagern von Festmist eine Zusammenstellung der maßgebenden wasserrechtlichen Vorschriften (Kursivdruck). Es soll vor allem eine Hilfe sein, die besonderen Bestimmungen für diesen Bereich leichter zu finden. Dabei wird vorausgesetzt, dass die zugrunde liegenden Rechtsvorschriften im Wesentlichen bekannt sind. Hinweise werden deshalb nur vereinzelt gegeben. Vereinfacht gilt Folgendes:

1. Jauche, Gülle (Harn und Flüssigmist), Silagesickersäfte (Gärsaft und belastetes Sickerwasser) und Festmist (auf Dungstätten) sind wassergefährdende Stoffe. Die Stoffe sind geeignet, nachhaltig die physikalische oder biologische Beschaffenheit des Wassers nachteilig zu verändern.

2. JGS- und Festmist-Anlagen sind im Fassungsbereich und in der engeren Schutzzone von Wasserschutzgebieten (Zonen I und II) nicht zulässig.

3. In der weiteren Zone von Wasserschutzgebieten (Zonen III und III A) muss der tiefste Punkt von unterirdischen Lagerbehältern für Jauche und Gülle wenigstens 0,5 m über dem höchsten Grundwasserstand liegen; andernfalls muss der Behälter doppelwandig und lecküberwacht oder durch gleichwertige technische Maßnahmen entsprechend gesichert sein.

4. Das Lagern von Festmist ist im festgestellten Überschwemmungsgebiet nicht zulässig. JGS-Anlagen dürfen im entleerten Zustand nicht aufschwimmen, und es darf kein Wasser eindringen. Eine Beschädigung durch Treibgut muss ausgeschlossen sein.

5. Das Lagern von Jauche und Gülle ist ober- und unterirdisch in einwandigen Behältern oder foliengedichteten Erdbecken zulässig, wenn die Dichtheit durch einen Leckerkennungsdrän auf undurchlässiger Unterlage mit Prüfmöglichkeit überwacht und ein Abstand von 20 m zu oberirdischen Gewässern eingehalten wird.

6. Beim Lagern von Festmist genügt eine ebene, dichte und wasserundurchlässige Lagerfläche, wenn anfallende Jauche und verunreinigtes Niederschlagswasser sicher gesammelt und dem Jauche- und Güllelager zugeführt werden. Diese Regelungen gelten auch für Silagelager.

7. Das Fassungsvermögen von Jauche- und Gülle-Anlagen ist grundsätzlich für 6 Monate auszulegen. Bestehende Anlagen sind bis zum 31.12.2008 anzupassen.

8. Bei Umladen in Verpackungen sowie beim Befördern von JGS in oberirdischen Rohrleitungen ist kein besonderes Rückhaltevermögen erforderlich. Schlauchleitungen dürfen nur über Flächen eingebaut und verwendet werden, die ausreichend dicht und widerstandsfähig sind. Unterirdische Rohrleitungen sind nur bei betrieblichen Sicherheitsgründen sowie z. B. als Saugleitung oder mit Leckerkennung zulässig.

9. JGS-Abfüllplätze müssen dicht und wasserundurchlässig befestigt sein. Beim Abfüllvorgang austretende Jauche, Gülle und Niederschlagswasser sind zu sammeln und dem Lagerbehälter zuzuführen.

10. Die technischen Anforderungen sind u. a. auf Gärbehälter übertragbar.

11. Brennbare JGS- und Festmist-Anlagen benötigen keine Löschwasserrückhaltung.

12. JGS- und Festmist-Anlagen unterliegen der Betreiberverantwortung. Sie benötigen grundsätzlich keine wasserrechtliche Zulassung und sind anzeigefrei.

13. Prüfungen durch anerkannte Sachverständige nach Wasserrecht sind nicht erforderlich.

14. Eine Überwachung der Wasserbehörde erfolgt lediglich anlassbezogen nach pflichtgemäßem Ermessen.

15. Beim Verdacht einer Gefahr für Boden, Gewässer oder Abwasseranlagen durch ausgetretene Jauche oder Gülle hat der Betreiber die nächste Polizeidienststelle oder die Wasserbehörde zu informieren.

16. Maßnahmen der Wasseraufsicht erfolgen im Regelfall durch die untere Wasserbehörde.

17. Die Wasserbehörde kann auf Grund der besonderen Umstände des Einzelfalles und vor allem der hydrogeologischen Beschaffenheit und Schutzbedürftigkeit des Aufstellungsortes an Anlagen Anforderungen stellen, die über die allgemein anerkannten Regeln der Technik hinausgehen.
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Hinweis zum Baurecht:

Nach Anlage 2 Nr. 6.5 Hessische Bauordnung (HBO) sind Gülle- und Jauchebehälter und –gruben mit einem Rauminhalt bis 50 m3 und einer Höhe oder Tiefe bis zu 3 m baugenehmigungsfreie Vorhaben.

1.
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

1.1 Grundsatz (§ 1a WHG)

(1) Die Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen und der direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt unterbleiben und damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird. Dabei sind insbesondere mögliche Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes zu berücksichtigen; ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt, unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Klimaschutzes, ist zu gewährleisten.

(2) Jedermann ist verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer verbunden sein können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um eine Verunreinigung des Wassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu verhüten, um eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers zu erzielen, um die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und um eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden.

1.2 Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (§ 19 g WHG)

…

(2) Anlagen zum Umschlagen wassergefährdender Stoffe und Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften müssen so beschaffen sein und so eingebaut, aufgestellt, unterhalten und betrieben werden, dass der bestmögliche Schutz der Gewässer vor Verunreinigung oder sonstiger nachteiliger Veränderung ihrer Eigenschaften erreicht wird.

(3) Anlagen im Sinne der Absätze 1 und 2 müssen mindestens entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik beschaffen sein sowie eingebaut, aufgestellt, unterhalten und betrieben werden.

(4) Landesrechtliche Vorschriften für das Lagern wassergefährdender Stoffe in Wasserschutz-, Quellenschutz-, Überschwemmungs- oder Plangebieten bleiben unberührt.

…

(6) Die Vorschriften der §§ 19g bis 19l gelten nicht für Anlagen im Sinne der Absätze 1 und 2 zum Umgang mit

1.
Abwasser,

2.
Stoffen, die hinsichtlich der Radioaktivität die Freigrenzen des Strahlenschutzrechts überschreiten.

Absatz 1 und die §§ 19h bis 19l finden auf Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften keine Anwendung.
2.
Hessisches Wassergesetz (§ 47) 

2.1 Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (§ 47 HWG)

…

(2) Anforderungen an Anlagen nach § 19g Abs. 1 und 2 des Wasserhaushaltsgesetzes können nach der Gefährlichkeit und Menge der Stoffe sowie den örtlichen Bedingungen abgestuft werden. Eingeschränkte Anforderungen an Anlagen für Jauche, Gülle und Silagesickersäfte nach § 19g Abs. 2 und 6 Satz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes können auch für Anlagen für vergleichbare Stoffe, wie Festmist und Bioabfälle, bestimmt werden.

…

(4) Wer eine Anlage nach § 19g Abs. 1 und 2 des Wasserhaushaltsgesetzes betreibt, befüllt oder entleert, instand hält, reinigt, überwacht oder prüft oder auf andere Weise mit wassergefährdenden Stoffen umgeht, hat das Austreten von wassergefährdenden Stoffen unverzüglich der Wasserbehörde oder, soweit dies nicht oder nicht rechtzeitig möglich ist, der nächsten Polizeibehörde anzuzeigen, sofern die Stoffe in ein oberirdisches Gewässer, eine Abwasseranlage oder in den Boden eingedrungen sind oder aus sonstigen Gründen eine Verunreinigung oder Gefährdung eines Gewässers oder einer Abwasseranlage nicht auszuschließen ist. Die Verpflichtung besteht auch beim Verdacht, dass wassergefährdende Stoffe bereits ausgetreten sind und eine Gefährdung entstanden ist. Die Verpflichtung besteht nicht, soweit es sich nur um unbedeutende Mengen handelt.

Hinweis: Da nach Wasserhaushaltsgesetz weder für die Behandlung von JGS in Biogasanlagen noch für Festmist Anforderungen vorgesehen sind, wird mit Abs. 2 Satz 2 eine Übertragung eingeschränkter Anforderungen auf Gärbehälter sowie Festmistplätze ermöglicht.

2.2 Sanierung von Gewässerverunreinigungen (§ 48 HWG)

(1) Die für Gewässerverunreinigungen Verantwortlichen sowie die Gesamtrechtsnachfolger von Verursachern haben die erforderlichen Maßnahmen zur Schadensermittlung und Schadensbegrenzung und zur Beseitigung von Verunreinigungen durchzuführen, soweit diese nicht bereits nach bodenschutzrechtlichen oder altlastenrechtlichen Vorschriften erforderlich sind. Mit der Sanierung ist sicherzustellen, dass Gefahren beseitigt werden, die eine schädliche Verunreinigung der Gewässer oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften besorgen lassen.

…

(3) Sanierungsmaßnahmen sind der Wasserbehörde rechtzeitig vor Beginn anzuzeigen. Diese kann im begründeten Einzelfall verlangen, dass vor Beginn der Sanierungsmaßnahmen ein Sanierungsplan zu erstellen und die Genehmigung der Wasserbehörde einzuholen ist. Die Genehmigung schließt alle erforderlichen wasserbehördlichen Zulassungen ein.

…

(5) Soweit Gefahren für die Gewässer zu besorgen sind, insbesondere durch Ablagerungen, Unfälle und den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sowie Abwasseranlagen und -einleitungen, können insbesondere die Errichtung und der Betrieb von Mess- und Kontrollstellen sowie die Untersuchung von Wasser- und Bodenproben auf Kosten der verantwortlichen Person angeordnet werden.

…

2.3 Wasseraufsicht (§ 53 HWG)

(1) Die Wasseraufsicht obliegt als staatliche Aufgabe den Wasserbehörden. Sie überwachen die Erfüllung der nach den wasserrechtlichen Vorschriften bestehenden Verpflichtungen; dabei sollen Umfang und Häufigkeit von Überwachungsmaßnahmen die Zuverlässigkeit des Betreibers in der Vergangenheit und den bisher ordnungsgemäßen Betrieb berücksichtigen. Sie haben die aufgrund des Wasserhaushaltsgesetzes und dieses Gesetzes erteilten Zulassungen regelmäßig zu überprüfen und, soweit erforderlich, anzupassen.

(2) Im Rahmen der Wasseraufsicht haben die Wasserbehörden die nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um von der Allgemeinheit, dem einzelnen oder den Gewässern Gefahren abzuwehren, die durch den Zustand oder die Benutzung der Gewässer, der Ufer, der Deiche, der Überschwemmungs-, Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebiete und der Anlagen hervorgerufen werden, die unter das Wasserhaushaltsgesetz, dieses Gesetz oder die dazu erlassenen Vorschriften fallen.

…

(4) Die §§ 5 bis 9, 11 bis 13, 30, 31 und 64 bis 70 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der jeweils geltenden Fassung gelten entsprechend.

3.
Anlagenverordnung (VAwS)

3.1 Geltungsbereich (§ 1 Satz 2 VAwS)

Diese Verordnung gilt für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach § 19 g Abs. 1 und 2 des Wasserhaushaltsgesetzes. Für Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften und für Anlagen zur Lagerung von Festmist gelten nur die §§ 2 bis 5, 7, 8, 10, 12 und 27 bis 30.

3.2 Begriffsbestimmungen (§ 2 VAwS)

(1) Anlagen sind selbstständige und ortsfeste oder ortsfest benutzte Funktionseinheiten. Betrieblich verbundene unselbständige Funktionseinheiten bilden eine Anlage. Im Einzelnen gilt:

1. Anlagen, die lediglich kurzzeitig oder an ständig wechselnden Orten eingesetzt werden, gelten nicht als Anlagen nach § 19 g des Wasserhaushaltsgesetzes. 

2. Anlagenteile sind jeweils der für die verwaltungsrechtliche Behandlung maßgebenden Anlage zuzuordnen, die den Verfahrenszweck nach Abs. 4 und 5 bestimmt. 

3. Wesentliche Änderungen einer Anlage sind insbesondere Erneuerungs-, Instandsetzungs- und Umrüstungsmaßnahmen, durch welche die Sicherheit der Anlage verändert wird. Insbesondere ist jede Änderung der Anlage wesentlich, wenn dadurch die Gefährdungsstufe erhöht wird. 

Die Anlagen werden jeweils vom Betreiber in eigener Verantwortlichkeit abgegrenzt und dokumentiert. Die Möglichkeit der Wasserbehörde, die Abgrenzung zu überprüfen und eine Korrektur zu verlangen, bleibt unberührt.

…

(3) Unterirdisch sind Anlagen, die vollständig oder teilweise im Erdreich oder in Bauteilen, die unmittelbar mit dem Erdreich in Berührung stehen, nicht vollständig einsehbar eingebettet sind. Alle anderen Anlagen gelten als oberirdisch. Oberirdisch sind auch Anlagen, deren Auffangvorrichtungen teilweise im Erdreich eingebettet sind.

(4) Lagern ist das Vorhalten von wassergefährdenden Stoffen zur weiteren Nutzung, Abgabe oder Entsorgung. Abfüllen ist das Befüllen und Entleeren von Behältern oder Verpackungen mit wassergefährdenden Stoffen. Umschlagen ist das Laden und Löschen von Schiffen sowie das Umladen von wassergefährdenden Stoffen in Behältern oder Verpackungen von einem Transportmittel auf ein anderes.

…

(7) Rohrleitungen sind starre oder biegsame Leitungen zum Befördern wassergefährdender Stoffe. Biegsame Rohrleitungen sind Rohrleitungen, deren Lage betriebsbedingt verändert wird. Hierzu gehören vor allem Schlauchleitungen und Rohre mit Gelenkverbindungen. Rohrleitungen sind jeweils Teile von Anlagen zum Lagern, Abfüllen … wassergefährdender Stoffe, wenn sie diesen zugeordnet sind und Anlagenteile der jeweiligen Anlage verbinden; andernfalls sind sie selbständige Rohrleitungsanlagen. Zu den Rohrleitungen gehören außer den Rohren insbesondere die Formstücke, Armaturen, Flansche und Dichtmittel. Zu Rohrleitungsanlagen gehören auch die Pumpen im Bereich der Rohrleitungsanlage. ….

…

(9) Stilllegen ist das Außerbetriebnehmen einer Anlage; dazu ge​hört nicht die bestim​mungsgemäße Betriebsunterbrechung.

…

(11) Schutzgebiete sind

1. Wasserschutzgebiete nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Wasserhaushaltsgesetzes; ist die weitere Zone unterteilt, so gilt als Schutzgebiet nur deren innerer Bereich,

2. die qualitativen Schutzzonen von Heilquellenschutzgebieten nach § 47 (neu § 34) des Hessischen Wassergesetzes; ist die weitere Zone unterteilt, so gilt als Schutzgebiet nur deren innerer Bereich,

§ 34 HWG Staatlich anerkannte Heilquellen, Heilquellenschutzgebiete

(1) Heilquellen sind natürlich zu Tage tretende oder künstlich erschlossene Wasser- oder Gasvorkommen, die aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung, ihrer physikalischen Eigenschaften oder nach der Erfahrung geeignet sind, Heilzwecken zu dienen.
…

(4) Soweit es der Schutz einer im Geltungsbereich des Wasserhaushaltsgesetzes staatlich anerkannten Heilquelle erfordert, können durch Rechtsverordnung Heilquellenschutzgebiete festgesetzt werden. § 19 Abs. 2 und 3 des Wasserhaushaltsgesetzes und § 33 dieses Gesetzes gelten entsprechend. Die bergbehördlichen Belange sind zu beachten.

3. Überschwemmungsgebiete nach § 69 (neu §13) des Hessischen Wassergesetzes,


§ 13 HWG Überschwemmungsgebiete

(1) Gebiete, die bei Hochwasser überschwemmt oder durchflossen oder die für die Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht werden, werden durch Rechtsverordnung als Überschwemmungsgebiete festgestellt. Dabei ist im Regelfall ein Hochwasserereignis zu Grunde zu legen, mit dem statistisch einmal in hundert Jahren zu rechnen ist. Bis zu einer Feststellung nach Satz 1 gelten auch die in den Arbeitskarten der Wasserbehörden dargestellten und im Staatsanzeiger für das Land Hessen veröffentlichten Gebiete als Überschwemmungsgebiete, höchstens jedoch zehn Jahre ab Veröffentlichung. Die Ausweisung durch Arbeitskarten darf nur solche Flächen zum Gegenstand haben, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer künftigen Feststellung nach Satz 1 erfasst werden. Durch Rechtsverordnung festgestellte Überschwemmungsgebiete sind im Liegenschaftskataster nachzuweisen.
4. Gebiete, für die eine vorläufige Anordnung nach § 104 (neu §83) des Hessischen Wassergesetzes oder eine Veränderungssperre zur Sicherung von Planungen für Vorhaben der Wassergewinnung nach § 36a Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes erlassen ist.

§ 83 HWG Vorläufige Anordnungen und Beweissicherung

(1) Ist ein Verfahren nach dem Wasserhaushaltsgesetz oder diesem Gesetz eingeleitet, so kann die zuständige Behörde zur Sicherung der in Aussicht genommenen Maßnahmen vorläufige Anordnungen treffen, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies erfordert. Die Anordnung ist zu befristen.

…

3.3 Grundsatzanforderungen (§ 3 Nr. 1 bis 4 VAwS)

Für alle dieser Verordnung unterliegenden Anlagen gelten folgende Anforderungen, so weit in den nachfolgenden Vorschriften nichts anderes bestimmt ist:

1.
Anlagen müssen so beschaffen sein und betrieben werden, dass wassergefährdende Stoffe nicht austreten können. Sie müssen dicht, standsicher und gegen die zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen Einflüsse hinreichend widerstandsfähig sein. … Einwandige Behälter sind unzulässig. Satz 4 (d. h. der vorhergehende Satz) gilt nicht für einwandige unterirdische Behälter mit festen Stoffen, Jauche, Gülle, Silagesickersäften und Festmist.

2.
Undichtheiten aller Anlagenteile, die mit wassergefährdenden Stoffen in Berührung stehen, müssen schnell und zuverlässig erkennbar sein.

3.
Austretende wassergefährdende Stoffe müssen schnell und zuverlässig erkannt, zurückgehalten sowie ordnungsgemäß und schadlos verwertet oder beseitigt werden. …

4.
Im Schadensfall anfallende Stoffe, die mit ausgetretenen wassergefährdenden Stoffen verunreinigt sein können … müssen zurückgehalten sowie ordnungsgemäß und schadlos verwertet oder beseitigt werden.

5. 
Auffangräume dürfen keine Abläufe haben. Die Wasserbehörde kann Abläufe zulassen, wenn dies zur Ableitung des Niederschlagswassers unvermeidlich ist und wenn ausgeschlossen ist, dass wassergefährdende Stoffe über die Abläufe austreten.

3.4 Allgemeine Anforderungen an Anlagen und Anforderungen an 
      bestimmte Anlagen (§ 4 VAwS)

Allgemeine Anforderungen an den Aufbau und die Ausrüstung von Anlagen enthält Anhang 1. Anforderungen an bestimmte Anlagen enthält Anhang 2. Weitergehende, standortabhängige Anforderungen nach § 7 sowie die Anforderungen nach §§ 8 bis 12 … bleiben unberührt.

3.5 Allgemeine technische Anforderungen (§ 5 VAwS)

(1) Die oberste Wasserbehörde kann bestimmte technische Regeln durch Bekanntmachung im Staatsanzeiger für das Land Hessen verbindlich einführen.

(2) Anlagen, die die Anforderungen dieser Verordnung erfüllen, entsprechen dem Stand der Technik.
Hinweis: Die oberste Wasserbehörde hat bisher keine bestimmten technischen Regeln für JGS-Anlagen eingeführt. Dass die einschlägigen technischen Regeln insbesondere des Baurechts zu beachten sind, wird bereits mit § 19 g Abs. 3 WHG gefordert (vgl. 3.13)

3.6 Weitergehende Anforderungen (§ 7 VAwS)

(1) Die Wasserbehörde kann an Anlagen Anforderungen stellen, die über die in den allgemein anerkannten Regeln der Technik nach § 19 g Abs. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes, in dieser Verordnung, in einer Bauartzulassung oder in sonstigen Zulassungen nach § 19 h Abs. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes festgelegten Anforderungen hinausgehen, wenn andernfalls auf Grund der besonderen Umstände des Einzelfalles und vor allem der hydrogeologischen Beschaffenheit und Schutzbedürftigkeit des Aufstellungsortes die Voraussetzungen des § 19 g Abs. 1 oder 2 des Wasserhaushaltsgesetzes nicht erfüllt sind. 

(2) Anlagen, die in, über oder näher als 20 m an einem oberirdischen Gewässer errichtet sind, müssen folgende Anforderungen einhalten:

1.
Einwandige Rohrleitungen dürfen, außer im Bereich der notwendigen Armaturen und Anschlüsse an andere Anlagenteile, keine lösbaren Verbindungen (d.h. Muffen-, Schraub oder Flanschverbindungen) enthalten.

2.
einwandige Behälter müssen in Auffangräumen angeordnet sein, die § 13 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. c entsprechen.

3.
Anlagen der Gefährdungsstufen B, C oder D sind so auszulegen, dass auch im Schadensfall wassergefährdende Stoffe nicht über den Bereich der Anlage hinaus gelangen können. § 12 Abs.4 Satz 2 bleibt unberührt.

Nr. 3 gilt nicht für Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften, Anlagen zur Lagerung von Festmist sowie Umschlaganlagen an Gewässern zum Laden und Löschen von Schiffen. Die Wasserbehörde kann von Satz 1 bis 3 abweichende Anlagen zulassen, wenn auf andere Weise sicher gestellt wird, dass wassergefährdende Stoffe nicht in ein oberirdisches Gewässer gelangen oder rechtzeitig wirksame Maßnahmen eingeleitet werden können. Weitergehende Maßnahmen nach Abs. 1 bleiben unberührt.

(3) Vor Errichtung von Anlagen mit unmittelbarer Verbindung zum Erdreich haben die Betreiber zu prüfen, ob der dafür vorgesehene Untergrund geeignet und er insbesondere nicht mit wassergefährdenden Stoffen verunreinigt ist. Die Anlagen dürfen erst errichtet werden, wenn erforderliche Sanierungsmaßnahmen des Untergrundes abgeschlossen sind, es sei denn, der Untergrund ist auch ohne Sanierung für die Anlagen geeignet und die Sanierungsmaßnahmen werden durch die Errichtung der Anlagen nicht beeinträchtigt.

3.7 Maßnahmen bei Schadensfällen (§ 8 VAwS)

Wer eine Anlage betreibt, hat diese bei Schadensfällen und Betriebsstörungen unverzüglich außer Betrieb zu nehmen, wenn er eine Gefährdung oder Schädigung eines Gewässers nicht auf andere Weise verhindern kann; so weit erforderlich, ist die Anlage zu entleeren.

3.8 Anlagen in Schutzgebieten (§ 10 VAwS)

(1) Im Fassungsbereich und in der engeren Zone von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten dürfen Anlagen nicht eingebaut, errichtet oder verwendet werden. Die Wasserbehörde kann durch Verordnung nach § 33 des Hessischen Wassergesetzes oder durch Regelung im Einzelfall Ausnahmen zulassen 

1
 für Standort gebundene oberirdische Anlagen, wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dies erfordern, und 

2.
für zum Zeitpunkt der Schutzgebietsausweisung rechtmäßig bestehende Anlagen in der engeren Zone.

Bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung bestehende Ausnahmen gelten weiter. 

…

(3) Unbeschadet des Abs. 2 dürfen in der weiteren Zone von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten nur Anla​gen verwendet werden, bei denen der Rauminhalt des Auffangraums Anhang 1 Nr. 9.1 Abs. 3 Buchst. d entspricht, sofern sie nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät versehen sind. Satz 1 gilt nicht für Anlagen zum Umgang mit festen wassergefährdenden Stoffen, Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften sowie Anlagen zur Lagerung von Festmist. Der tiefste Punkt von unterirdischen Anlagen zum Lagern von Jauche und Gülle muss wenigstens 0,5 m über dem höchsten Grundwasserstand liegen; andernfalls muss der Behälter doppelwandig und lecküberwacht oder durch gleichwertige technische Maßnahmen entsprechend gesichert sein.

(4) Soweit Anlagen in Überschwemmungsgebieten zulässig sind, müssen sie beim höchstmöglichen Wasserstand entsprechend einem Hochwasserereignis nach § 13 Abs. 1 Satz 2 des Hessischen Wassergesetzes folgende Anforderungen erfüllen:

1.
Auffangräume und Anlagen außerhalb von Auffangräumen dürfen im entleerten Zustand nicht überflutet werden oder aufschwimmen.

2.
Die Anlagen sind so zu sichern, dass kein Wasser in Entlüftungs- oder Befüllöffnungen oder sonstige Öffnungen eindringen kann.

3.
Eine Beschädigung durch Treibgut muss ausgeschlossen sein.

Anlagen zum Lagern von Festmist sind in Überschwemmungsgebieten unzulässig.
…

(5) Die Regelungen der Abs. 1 bis 4 gehen den Regelungen in Verordnungen über Schutzgebiete vor. Weitergehende Anforderungen und Beschränkungen in Schutzgebietsverordnungen nach § 19 des Wasserhaushaltsgesetzes in Verbindung mit §§ 13, 33 und 34 des Hessischen Wassergesetzes auf Grund der hydrogeologischen Beschaffenheit und Schutzbedürftigkeit des Aufstellungsortes bleiben unberührt. Die Wasserbehörde kann im Einzelfall Ausnahmen von den Abs. 2 bis 4 zulassen, wenn auf andere Weise eine ausreichende Sicherheit erreicht wird. Bereits erteilte Ausnahmen gelten weiter; § 28 Abs. 1 bleibt unberührt.

3.9 Rohrleitungen (§ 12 VAwS)
(1) Unterirdische Rohrleitungen sind nur zulässig, wenn eine oberirdische Anordnung aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist. Sicherheitsgründe nach Satz 1 können vor allem auf Grund des Brand- und Explosionsschutzes sowie betrieblicher Anforderungen gegeben sein. …

(2) Bei unterirdischen Rohrleitungen sind lösbare Verbindungen (Hinweis: d.h. Muffen-, Schraub oder Flanschverbindungen) und Armaturen in überwachten dichten Kontrollschächten anzuordnen. Die Kontrollschächte können durch regelmäßige Sichtkontrollen oder Leckagesonden überwacht werden. Diese Rohrleitungen müssen hinsichtlich ihres technischen Aufbaus einer der folgenden Anforderungen entsprechen:

1.
 Sie müssen … doppelwandig mit einem Leckanzeigegerät versehen sein;

2.
Sie müssen als Saugleitungen ausgebildet sein, in der bei Undichtigkeiten die wassergefährdenden Stoffe in einen Behälter fließen;

3 
Sie müssen mit einem Schutzrohr versehen oder in einem Kanal verlegt sein; auslaufende Stoffe müssen in einer Kontrolleinrichtung sichtbar werden. …

…

(4) Biegsame Rohrleitungen in Anlagen dürfen nur über Flächen eingebaut und verwendet werden, die ausreichend dicht und widerstandsfähig sind. Dies gilt nicht für biegsame Rohrleitungen, die betriebsbedingt nur über oberirdischen Gewässern verwendet werden. 

Hinweis: Unterirdische Rohrleitungen für Jauche und Gülle sind zulässig, wenn eine oberirdische Anordnung aufgrund betrieblicher Sicherheitsanforderungen nicht möglich ist. Bei unterirdischer Anordnung kann z. B. eine Ausführung als Saugleitung oder eine Bauweise analog zu Behältern (d. h. mit Leckerkennungsdrän auf undurchlässiger Unterlage mit Prüfmöglichkeit) gewählt werden (vgl. auch Nr. 3.20). Die Rohrverbindungen sind entweder zu schweißen (Metall, PE) oder notwendige Muffen-, Schraub- oder Flanschverbindungen (lösbare Verbindungen) sowie Armaturen (Schieber, Pumpen) sind in Kontrollschächten anzuordnen, die regelmäßig auf Leckagen überwacht werden. 

3.10 Ordnungswidrigkeiten (§ 27 VAwS)

Ordnungswidrig nach § 120 Abs. 1 Nr. 19 des Hessischen Wassergesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. …

2. entgegen § 7 Abs. 3 die Eignung des Untergrundes nicht prüft,

3. entgegen § 8 bei einem Schadensfall oder einer Betriebsstörung eine Anlage nicht oder nicht rechtzeitig außer Betrieb nimmt oder nicht oder nicht rechtzeitig entleert,

4. in Schutzgebieten entgegen § 10 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 Anlagen einbaut, aufstellt oder verwendet oder in Schutzgebieten eine Anlage einbaut, aufstellt oder verwendet, die den Anforderungen des § 10 Abs. 3 oder 4 nicht entspricht, 

5. …

3.11 Bestehende Anlagen (§ 28 VAwS)

(1) Werden durch diese Verordnung … Anforderungen neu begründet oder verschärft, so gelten sie für bestehende Anlagen erst auf Grund einer Anordnung der Wasserbehörde. Jedoch kann auf Grund dieser Verordnung nicht verlangt werden, dass rechtmäßig bestehende Anlagen oder Anlagen, mit deren Aufstellung oder Einbau begonnen worden ist, stillgelegt oder beseitigt werden. …

(2) … werden Schutzgebiete neu ausgewiesen, so gilt für die Anlagen, die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Änderungen bereits eingebaut oder aufgestellt waren, Abs. 1 entsprechend. … 

(8) Werden durch diese Verordnung für Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, Festmist und Silagesickersäften. die beim Inkrafttreten dieser Verordnung bereits eingebaut oder aufgestellt waren, Anforderungen an die Lagerkapazität neu begründet oder verschärft, sind diese Anlagen abweichend von Abs. 1 Satz 1 bis zum 31. Dezember 2008 an diese Anforderungen anzupassen.

Hinweis: Bei der Anwendung von Abs. 1 ist zu beachten, dass die Anforderungen für das Lagern und Abfüllen von Jauche und Gülle in den technischen Grundsätzen unverändert aus der mit Erlass vom 31. Juli 1989 (StAnz. 43/1989, S. 1726), geändert am 15. März 1990 (StAnz. 14/1990 S. 602) eingeführten Richtlinie über „Anforderungen an die Lagerung von Jauche und Gülle aus wasserwirtschaftlicher Sicht“ vom 21. Februar 1990 in die Anlagenverordnung übernommen wurden. Diese Richtlinie kann ggf. zur Erläuterung herangezogen werden. Einige Anforderungen für unterirdische JGS-Rohrleitungen in § 12 VAwS traten hingegen erst am 14.02.2004 in Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt waren für das Anlagenteil Rohrleitung die Anforderungen an den Behälter maßgebend. Ein Leckerkennungsdrain auf undurchlässiger Unterlage gilt als Schutzrohr oder Schutzkanal.

3.12 Anzeigepflicht (§ 29 VAwS)

(1) Von der Anzeigepflicht ausgenommen sind:

...

3.
Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften sowie Anlagen zum Lagern von Festmist.

(2) Die Wasserbehörde kann … verlangen, dass ihr Anlagen angezeigt werden, die nach Abs. 1 von der Anzeigepflicht ausgenommen sind, wenn die Kenntnis der Anlagen im Einzelfall auf Grund der hydrogeologischen Beschaffenheit und Schutzbedürftigkeit des Aufstellungsortes für die Wasseraufsicht erforderlich ist.

3.13 Standsicherheit (Anhang 1 Nr. 1 VAwS)

(1) Anlagen müssen so gegründet, eingebaut und aufgestellt sein, dass Verlagerungen und Neigungen, die die Sicherheit und Dichtigkeit der Anlagen gefährden können, ausgeschlossen sind. 

(2) Neben baurechtlich erforderlichen Standsicherheitsnachweisen sind außer der Sicherung gegen Auftrieb nach § 10 Abs. 4 Nr. 1 oder weitergehenden Anforderungen nach § 7 Abs. 1 keine besonderen Nachweise der Standsicherheit nach Wasserrecht erforderlich.

3.14 Einsehbarkeit, Abstände (Anhang 1 Nr. 3 VAwS)

(1) Einwandige Behälter, Rohrleitungen und sonstige Anlagenteile müssen von Wänden und sonstigen Bauteilen sowie untereinander einen solchen Abstand haben, dass die Erkennung von Leckagen und die Zustandskontrolle … durch Inaugenscheinnahme jederzeit möglich sind. Sind die Behälter, Rohrleitungen und sonstigen Anlagenteile ummantelt, z.B. zur Wärmeisolierung, muss gewährleistet sein, dass Leckagen auf andere Weise leicht erkannt werden.

3.15 Widerstandsfähigkeit (Anhang 1 Nr. 4 VAwS)

(1) Anlagen müssen im erforderlichen Umfange gegen mechanische Beschädigung, insbesondere durch Anfahren, geschützt sein.

(2) Die Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einflüsse (Korrosionsbeständigkeit) ist nachzuweisen, soweit sie nicht offenkundig ist.

…

 (6) Kunststoffe müssen den je nach Verwendungszweck auftretenden mechanischen, thermischen, chemischen und biologischen Beanspruchungen standhalten und beständig gegenüber Alterung sein. 

(7) Anlagen, die aus Werkstoffen mit nicht hinreichender Korrosionsbeständigkeit bestehen, sind mit einer geeigneten Innenbeschichtung oder Auskleidung zu versehen.

3.16 Ausrüstungsteile, Sicherheitseinrichtungen, Schutzvorkehrungen 
        (Anhang 1 Nr. 7 VAwS)

…

(2) Be- und Entlüftungseinrichtungen, … müssen geeignet sein, das Entstehen gefährlicher Über- oder Unterdrücke in Anlagenteilen, insbesondere in Behältern und Rohrleitungen zu verhindern. … .

(3) Absperreinrichtungen müssen gut zugänglich und leicht zu bedienen sein.

…

(5) Bei doppelwandigen unterirdischen Anlagen dürfen nur nicht wassergefährdende Stoffe als Leckanzeigeflüssigkeit, Unterdrucksysteme oder Überdrucksysteme mit nicht wassergefährdenden Gasen zur Leckanzeige verwendet werden. … 

3.17 Tropfmengen (Anhang 1 Nr. 9.1 Abs. 1 VAwS)

(1) Anlagenteile, bei denen Tropfmengen nicht auszuschließen sind, sind mit gesonderten Auffangtassen zu versehen oder in einem sonstigen Auffangraum anzuordnen. Diese Anforderung gilt nicht für Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften und für Anlagen zur Lagerung von Festmist; die Wasserbehörde kann auch bei diesen Anlagen Auffangtassen fordern, wenn diese auf Grund der hydrogeologischen Beschaffenheit und der Schutzbedürftigkeit des Aufstellungsortes erforderlich sind.

…

(3) Für die Größe und Ausgestaltung der Auffangräume gelten die Anforderungen als erfüllt, wenn die folgenden Bestimmungen eingehalten werden:

a) 
Auffangräume, … , sind grundsätzlich den zugehörigen Anlagen unmittelbar räumlich zuzuordnen. Von den zugehörigen Anlagen räumlich getrennte Auffangräume sind zulässig, wenn ihnen im Schadensfall die wassergefährdenden Stoffe sicher zugeleitet werden können. …

…

c)
Soweit Anlagen nicht gekapselt oder anderweitig gegen Spritz- und Tropfverluste gesichert sind, müssen zugehörige Auffangräume oder -flächen so groß sein, dass der gesamte Förder- und Handhabungsbereich gegen Spritz- und Tropfverluste abgesichert ist.

3.18 Löschwasserrückhaltung (Anhang 1 Nr. 9.4 b VAwS)

Besondere Einrichtungen zur Löschwasserrückhaltung sind nach Maßgabe der von der obersten Bauaufsichtsbehörde oder der obersten Wasserbehörde durch Bekanntmachung im Staatsanzeiger für das Land Hessen für bestimmte Anlagen bekannt gemachten Anforderungen vorzusehen und zu betreiben. Besondere Einrichtungen zur Löschwasserrückhaltung sind nicht erforderlich, wenn

…

b)
es sich um Heizölverbraucheranlagen, Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften und für Anlagen zur Lagerung von Festmist handelt oder

…

3.19 Fassungsvermögen (Anhang 1 Nr. 10 VAwS)

Das Fassungsvermögen von Anlagen zum Lagern von Jauche, Gülle, Festmist oder Silagesickersäften muss auf die Belange des jeweiligen landwirtschaftlichen Betriebes und des Gewässerschutzes abgestimmt sein. Das Fassungsvermögen muss größer sein als die erforderliche Kapazität während des längsten Zeitraumes, in dem das Ausbringen auf landwirtschaftlichen Flächen verboten ist. Für Jauche und Gülle muss das Fassungsvermögen mindestens eine Lagerkapazität von 6 Monaten umfassen. Die Berechnung des Fassungsvermögens muss sich an einer ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Verwertung oder Ausbringung des Inhalts unter Beachtung der Bestimmungen der Düngeverordnung vom 10. Januar 2006 (BGBl. I S. 34) in der jeweils geltenden Fassung sowie an dem Anfall pro Tiereinheit entsprechend gesicherter fachwissenschaftlicher Praxis ausrichten. Darüber hinaus sind zusätzlich zu den Anfallmengen auch eingeleitete Silagesickersäfte, Niederschlags- und Abwasser sowie verbleibende Lagermengen, die betriebsmäßig nicht abgepumpt werden können, zu berücksichtigen. Bei offenen Behältern sind ein Mindestfreibord sowie ein Sicherheitszuschlag für Niederschlagswasser an jeder Stelle einzuhalten. Eine Unterschreitung der in Satz 3 vorgeschriebenen Lagerkapazität auf dem Betrieb ist im Einzelfall zulässig, wenn eine umweltgerechte Verwertung oder überbetriebliche Lagerung oder eine umweltgerechte Beseitigung nachgewiesen wird.

3.20 Anforderungen an oberirdische Lageranlagen 
        (Anhang 2 Nr. 2.1 Abs. 3 VAwS)

(3) Bei Anlagen zum Lagern von Jauche und Gülle genügt die Anforderung R0 (Hinweis: R0 = kein Rückhaltevermögen über die betrieblichen Anforderungen hinaus), wenn die Dichtigkeit der Behälter durch einen Leckerkennungsdrän auf undurchlässiger Unterlage mit Prüfmöglichkeit überwacht oder, außer bei Erdbecken mit Dichtungsbahnen aus Kunststoff, durch gleichwertige technische Maßnahmen sichergestellt wird. Bei der Lagerung von Festmist und Silage genügt eine ebene, dichte und wasserundurchlässige Lagerfläche, wenn anfallende Jauche, Silagesickersäfte und Niederschlagswasser sicher gesammelt werden.

Die Begründung der Anlagenverordnung aus 1993 enthält hierzu folgende Hinweise:

Unter Nr. 2.1 Abs. 3 erfolgt eine Ergänzung „durch gleichwertige technische Maßnahmen sichergestellt wird“. Damit wird eine seit langem geführte Diskussion zur Technik des Leckerkennungsdräns aufgegriffen. Immer wieder wurde beanstandet, der Leckerkenungsdrän unter einem Behälter könne wegen einer Wirkung als Gleitschicht die Standsicherheit beeinträchtigen. Z. B. eine entsprechend dichte und dicke Betonplatte mit entsprechendem Anschluss an die aufgehenden Wände könne eine gleichwertige oder höhere Sicherheit gewährleisten. Dies soll hier technisch nicht bewertet werden. Es ist jedoch sinnvoll, in der Verordnung eine Öffnungsklausel vorzusehen, die genutzt werden kann, wenn „gleichwertige technische Maßnahmen“ zur Sicherstellung der Behälterdichtigkeit überzeugend nachgewiesen werden können. 

Auch in das Erdreich eingebettete Rinnen, Zwischenspeicherbecken usw. sind Anlagenteil des Behälters und benötigen einen Leckerkennungsdrain.

3.21 
Anforderungen an Abfüll- und Umschlaganlagen


(Anhang 2 Nr. 2.2 VAwS)
(1) Bei oberirdischen Anlagen zum Abfüllen und Umschlagen flüssiger wassergefährdender Stoffe ist ein Rückhaltevermögen R1 vorzusehen. Beim Umladen von Flüssigkeiten der Wassergefährdungsklasse 1 in Verpackungen, die den gefahrgutrechtlichen Anforderungen genügen oder gleichwertig sind, und beim Umschlagen von Jauche und Gülle und Silagesickersäften genügt R0 (Hinweis: R0 = kein Rückhaltevermögen über die betrieblichen Anforderungen hinaus).
…

(4)
Für das Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften genügt eine dichte und wasserundurchlässige Abfüllfläche, wenn anfallende Jauche, Gülle, Silagesickersäfte und Niederschlagswasser sicher gesammelt werden.

Hinweis: Ein Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften mit den hierzu verwendeten Schlauchleitungen darf nur über einer dichten und wasserundurchlässigen z. B. in Straßenbauweise (bei Ausschluss von Verbundsteinpflaster) befestigten Fläche erfolgen, die den gesamten Förder- und Handhabungsbereich gegen Spritz- und Tropfverluste absichert. Ausgetretene Stoffe, einschließlich verunreinigtem Niederschlagswasser, sind auf dieser Fläche zurückzuhalten. Hierzu können Bindemittel (z. B. Sägemehl) vorgehalten oder die Fläche mit Gefälle zu einem Sumpf versehen werden, aus dem die Stoffe entnommen und dem Lagerbehälter zugeführt werden. Ein Anschluss an Abwasseranlagen ist nur mit Zustimmung der Wasserbehörde möglich, wenn ausgeschlossen ist, dass JGS über die Abläufe austreten.

3.22 Anforderungen an oberirdische Rohrleitungen 
(Anhang 2 Nr. 2.3 Abs. 1 VAwS)

(1)
… Bei oberirdischen Rohrleitungen zur Beförderung von …, Jauche, Gülle und Silagesickersäften, … genügt R0 (Hinweis: R0 = kein Rückhaltevermögen über die betrieblichen Anforderungen hinaus).
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